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In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das 
ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen 
ist. 

Infoblatt  

Grünpflege - Arbeiten mit Gartenhäckslern 

Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement und dem Unterweisungsnachweis "Arbeiten in der 
Grünpflege - allgemein" sowie gegebenenfalls den Unterweisungsnachweisen "Grünpflege - Arbeiten mit kraftstoffbetriebenen 
Maschinen, allgemein" beziehungsweise "Grünpflege - Arbeiten mit elektrisch betriebenen Maschinen, allgemein" sind bei 
Arbeiten mit Gartenhäckslern folgende Hinweise zu beachten: 

Spezielle Hinweise zum Arbeiten mit Gartenhäckslern 

Gartenhäcksler dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.  
Zur Persönlichen Schutzausrüstung gehören: Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, 
Schutzhandschuhe mit enganliegenden Bündchen. Enganliegende Kleidung tragen.  
Bei Häcksler mit Fremdantrieb maximal zulässige Drehzahl beachten.  
Die Schneidwerkzeuge müssen regelmäßig geschärft werden. Das Nachschleifen sollte eine Fachwerkstatt 
übernehmen. Fehlerhafte Metallschneidwerkzeuge dürfen nicht repariert werden.  
Der Häcksler muss standsicher aufgestellt werden.  
Immer nur soviel Grünabfall dem Häcksler zuführen, dass Verstopfungen vermieden werden.  
Vor dem Häckseln Fremdkörper - zum Beispiel Steine beim Zuführen von Wurzelballen oder Ähnlichem mit 
anhaftender Erde, Eisen - aus dem Häckselgut entfernen.  
Grünabfälle im Zufuhrtrichter dürfen bei laufendem Häcksler nicht mit den Händen nachgeschoben oder 
entfernt werden. Nicht mit den Händen in den Einzugstrichter greifen!  
Verstopfungen dürfen erst dann beseitigt werden, wenn die Schneidwerkzeuge endgültig zum Stillstand 
gekommen sind und der Netzstecker (beziehungsweise Zündschlüssel oder Zündkabel) gezogen ist.  
Im Gefahrenbereich der Häcksler dürfen sich keine Personen aufhalten.  
Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Auswurfeinrichtung ist unzulässig.  
Bei Großgeräten mit Schwungscheiben dürfen diese nicht von Hand gelöst werden. Hierfür ist geeignetes 
Werkzeug zu verwenden.  
Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten in der Nähe der Schwungscheibe muss diese arretiert werden.  
Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten Zündschlüssel abziehen.  


